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FACHDIENST

Stadtentwässerung

BESCHLUSSVORLAGE

Geschäftszeichen Datum
21.11.2019 BV/2019/113

Gremium Beratungs-
folge Termin Beschluss TOP

Umwelt-, Bau- und 
Feuerwehrausschuss 1 14.11.2019

Rat 2 28.11.2019

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Wedel

 öffentlich  nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

     

 öffentlich  nichtöffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Wedel 
entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Stellv. Werkleiterin Werkleiter Bürgermeister

Petra Hesse Christopher Seydewitz Niels Schmidt
Tel.: 1800919    Tel.: 1800915    Tel.  707-200
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Begründung für Beschlussvorschlag:

1. Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2020.

2. Darstellung des Sachverhaltes

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich.

3. Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Wirtschaftsplan schafft die Grundlage für die Durchführung der pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung. Die Ausarbeitung erfolgt entsprechend der 
notwendigen Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung und der wirtschaftlichen Situation. 

4. Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Kein Ermessen
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5. Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise  nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ja nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 zum Handlungsfeld Finanzen (HF 7) sind 
folgende Kompensationen vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan 
2018 alt 2018 neu 2019 2020 2021 2022ff.Erträge / Aufwendungen

in EURO
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Erträge*                               
Aufwendungen*                               
Saldo (E-A)                               

2018 alt 2018 2019 2020 2021 2022ff.Investition
in EURO

Investive Einzahlungen                               
Investive Auszahlungen                               
Saldo (E-A)                               
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Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan
die Erträge 6.196.000,00 Euro
die Aufwendungen 5.694.000,00 Euro
der Jahresgewinn    502.000,00 Euro
der Jahresverlust              0,00 Euro

1.2. im Vermögensplan
die Einnahmen 2.813.009,00 Euro
die Ausgaben 2.710.550,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen    621.550,00 Euro

2.2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf              0,00 Euro

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.500.000,00 Euro

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an die Stadt Wedel: 37.000,00 Euro

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen: 465.000,00 Euro

Anlagen

Wirtschaftsplan 2020 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung
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